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Xl» wird ersucht, eine Nachweisung des Stelleneinkommens

der dortigen Lokalie nach dem gegenwärtigen Stande binnen

14 Tagen Ruf beiliegendem Fragebogen hierher einzureichen.

Ferner möge fstgesteilt werden, ob weitere Opfer sei

tens der Kirchengemeinde geleistet werden würden für den Fall 

das« die dortige Lokalie zus Pange eines Pfarrbenefiziums er

hoben werden sollte. Bin Zuschuss zu dem gesetzlichen Stellen

einkommen des künftigen Pfarrers könnte nur unter der Voraus

setzung in Aussicht gestellt werden, dass die iirchengemeinfle 

selbst entsprechende Zuschüsse nachweisen kann. Diese könnten 

entweder in Form einer einmaliegen Abfindungssumme oder dauern

der Kirchensteuer oder in beiden Arten zugleich geleistet wcr- 

den. Der Nachweis ist in Form von beschlüs en des Kirchen-Vor

standes und der kirchlichen Gemeindevertretung hier vorzule-



Etwaige Ansprüche auf Teile der zum Pfarrtenefiziun 

hörenden Ackergrundstücke, kommen, soweit sie nicht sei 

durch gegenseitiges liebereinkonunen der Interessenten zu 

Zeit schon gesichert sind, für die jetzige Berechnung n 

in Frage; es bleibt dabei der Kirchengemeinde unbenomtne 

ihre Ansprüche gegen die Pfarrgemeinde später geltend ż 

chen, vorläufig bleibt aber diese Trage äusser betracht 

eben sowenig ist mit der Vertretung der Pfarrgemeinde s 

etwaiger Veberlns~ung des Dezem-Ablösungskapitals in Vc 

hnndlung zu treten; dies geschieht vielmehr von hier au
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